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Investitionszuschu sse im Tischlerhandwerk bis zu 50 % der 
Investitionssumme – auch bei Betriebsu bernahmen! 
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Mit Beginn des Jahres 2022 sind die För-

dergebiete in unserem Land, die sog. Ge-

bietskulisse, erheblich ausgeweitet wor-

den, sodass seither Tischler & Schreiner 

in Kreisen und Städte gefördert werden, 

die bis dato keinen Zugang zu diesen 

(„verlorenen“) Zuschüssen hatten. 

 

Seither haben mannigfache Betriebe hie-

rauf zurückgegriffen und zu ihren Investi-

tionen teilweise beachtliche Investitions-

zuschüsse erhalten, im Einzelfall bis zu 50 

Prozent. 

 

Früher war es zwingend, dass mit dem In-

vestitionsvorhaben bestehende Arbeits-

plätze gesichert bzw. neue Vollzeit- und / 

oder Ausbildungsplätze geschaffen wur-

den. 

 

Aktuell ist zu dem weiterhin bestehenden 

Arbeitsplatzkriterium das sog. Abschrei-

bungskriterium für den Fördereinstieg als 

interessante Alternative hinzugekommen. 

 

Demnach sind Investitionsvorhaben för-

derfähig, wenn der Investitionsbetrag be-

zogen auf ein Jahr zum Zeitpunkt der An-

tragstellung die durchschnittlich verdien-

ten Abschreibungen der letzten drei Jahre 

um mindestens 25 % (bei KMU) über-

steigt. 

 

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: 

 

Wirtschaftsjahr Verdiente Ab-

schreibungen. 

2023 € 150.000 

2024 € 200.000 

2025 € 250.000 

 

Die durchschnittliche Afa beträgt somit € 

200.000 + 25 % = € 250.000. D. h., bei 

einer Investition, die mehr als € 250.000 

beträgt, ist diese Voraussetzung erfüllt. 

 

Ergänzend stellt die NRW.Bank hierzu 

noch eine fiktive Vergleichsrechnung auf 

der Basis der dadurch gesicherten Ar-

beitsplätze an. 

 

Eine interessante Erleichterung für den 

Investor / Betrieb sei noch erwähnt. 

 

Die neu zu schaffenden / zu sichernden 

Arbeits- und / oder Ausbildungsplätze 

müssen fünf Jahre nach Abschluss des In-

vestitionsvorhabens tatsächlich besetzt 

bleiben. Ist jedoch in begründeten Aus-

nahmefällen eine Besetzung nicht mög-

lich, muss die Stelle dauerhaft auf dem 

Arbeitsmarkt, auf den marktüblichen 

Jobportalen ausgeschrieben und der Bun-

desagentur für Arbeit gemeldet werden 

bzw. der Zuwendungsempfänger muss 

detailliert nachweisen, dass die für den 

geschaffenen Dauerarbeitsplatz erforder-

liche Fachkraft nicht auf dem Arbeits-

markt verfügbar ist. 

 

Damit hat der Richtliniengeber den Be-

denken & Sorgen vieler Handwerksbe-

triebe Rechnung getragen, die zwar neue 

Arbeitsplätze schaffen, diese aber nicht 

immer und jederzeit mit fachlich versier-

ten Mitarbeitern besetzen können. 
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